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Gemeinschaftliche Adoption*: 

Verfahren im Kanton Zürich  

Das Kind ist bekannt und hat den gewöhnlichen Wohnsitz in der Schweiz

Die künftigen Adoptiveltern (Ae) möchten ein ihnen bekanntes Kind 

aus der Schweiz zwecks Adoption aufnehmen. 



Die künftigen Ae nehmen Kontakt mit der Kantonalen Zentralbehörde Adoption 

(Kant. Zb) auf und lassen sich über die Belange der Adoption  

und das Adoptionsverfahren informieren (Informationsgespräch). 

Kontakt: Tel. 043 259 96 60, ajb@ajb.zh.ch 



Die künftigen Ae informieren sich über Adoptionen  

(Literatur, Kurse, Kontakte mit Vermittlungsstellen). 



Die künftigen Ae stellen die Unterlagen für den «Antrag auf Bescheinigung der
Adoptionseignung» sowie für den Antrag auf «Bewilligung zur Aufnahme eines

Kindes aus der Schweiz zwecks Adoption» (Eltern- und Kinderdossier) zusammen.

Quelle: www.adoption.zh.ch 



Die künftigen Ae reichen der Kant. Zb den «Antrag auf Bescheinigung der
Adoptionseignung» sowie den Antrag auf «Bewilligung zur Aufnahme eines
Kindes aus der Schweiz zwecks Adoption» mit allen nötigen Unterlagen ein.



* in Abgrenzung zur Stiefkindsadoption
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Die Kant. Zb prüft den «Antrag auf Eignungsbescheinigung

zur Aufnahme eines Kindes zwecks Adoption und auf Bewilligung zur Aufnahme  

des Kindes zwecks Adoption» und stellt allenfalls Nachforderungen.

 

Nach Erhalt aller benötigten 
Unterlagen tritt die Kant. Zb auf den 

Antrag ein und erteilt einer 
Gutachterin / einem Gutachter den 

Auftrag, einen Sozialbericht über die 

künftigen Ae und das Kind zu 

erstellen. 

Die Kant. Zb lehnt den Antrag ab. 



Rechtsmittel:  

Rekurs innert 30 Tagen bei der  

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 

 

Die Kant. Zb teilt den künftigen Ae mit, dass die Vorprüfung des Antrages erfolgte 
und der Sozialbericht in Auftrag gegeben wurde


Die Gutachterin / der Gutachter führt eine Sozialabklärung durch  

und erstellt den Sozialbericht über die künftigen Ae (Kosten pauschal bis 20 

Aufwandsstunden: Fr. 2’600 plus Fr. 130 pro Stunde Mehraufwand). 



Die Gutachterin / der Gutachter übermittelt den künftigen Ae eine nicht 
unterzeichnete Kopie des Sozialberichts zur formalen Korrektur und reicht der 

Kant. Zb das angepasste und unterzeichnete Exemplar ein. 

 

Die Kant. Zb erteilt die Eignungs- 

bescheinigung und die Bewilligung zur 

Aufnahme des Kindes zwecks Adoption 

(Kosten pauschal: Fr. 1’000). 

Die Kant. Zb verweigert die Eignungs-

bescheinigung und die Bewilligung zur 

Aufnahme des Kindes zwecks Adoption 

(Kosten pauschal: Fr. 1’000). 
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Rechtsmittel:  

Rekurs innert 30 Tagen bei der  

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 



Die Kant. Zb informiert die gesetzliche Vertretung des Kindes und die 

zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) umgehend über 
die Erteilung der Bewilligung zur Aufnahme des Kindes zwecks Adoption. 



Das Adoptivkind wird bei seinen künftigen Ae platziert, falls es noch nicht bei ihnen lebt. 



Die künftigen Ae teilen der örtlichen Einwohnerkontrolle innert acht 

Tagen, der Kant. Zb innert zehn Tagen, die Aufnahme des Kindes mit. 


Nach mindestens einem Jahr Pflegezeit beantragen die künftigen Ae  

die Adoption des Kindes. Die gesetzliche Vertretung des Kindes unterstützt sie dabei. 




